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BetriebsschlieBungsversicherung: Mannheimer Versicherung AG
agiert widerspruchlich

Mit der Corona-Krise gerieten insbesondere unzahlige Hotels und Restaurant aber
auch Kitabetreiber, Handwerker, Ladenbetreiber und viele andere Gewerbebetriebe in
existentielle finanzielle Not. Viele hatten fiir diesen Fall mit einer
BetriebsschlieBungsversicherung vorgesorgt. BekanntermafBien lehnten jedoch viele
Versicherer die Ubernahme der Versicherungsleistung ab, unterbreiteten
Zahlungsangebote, die in vielen Fallen inakzeptabel waren oder drohten mit der
Kiindigung der Versicherungspolice. Wirth-Rechtsanwalte bearbeitet inzwischen eine
Vielzahl dieser Falle.

Wie viele andere Versicherungsgesellschaften bot auch die Mannheimer Versicherung AG ihren
Kunden bereits kurz nach den angeordneten SchlieBungen ohne Anerkennung einer Rechtspflicht
eine Zahlung von 15 % der Versicherungsleistung an. Dies basierte auf dem sogenannten
bayerischen Kompromiss, der zwischen der Bayerischen Landesregierung, einigen Versicherern
und dem Deutsche Hotel- und Gaststattenverband e.V. (DEHOGA) Bayern abgeschlossen wurde.

Aktuell kiindigt nun die Mannheimer Versicherung AG Kunden, die dem 15 %-Angebot nicht
zugestimmt haben, auBerordentlich die Versicherungsvertrage. Problematisch ist dabei unter
anderem, dass die auRerordentliche Kiindigung den gesamten Versicherungsvertrag umfasst, der
in vielen Fallen auch andere ,Bausteine”, enthalt. Einen genauen Kindigungsgrund nennt die
Mannheimer nicht, sondern flihrt nur aus, dass sie die ,,Schadenmeldung (...) zum Anlass“
nimmt, nun die auBerordentliche Kiindigung auszusprechen.

Damit kiindigt sie den Versicherungsvertrag nach § 92 Abs. 1 Versicherungsvertragsgesetz
(VVG). Dieses Vorgehen der Mannheimer Versicherungs-AG ist deswegen bemerkenswert, weil
diese Vorschrift eine auBerordentliche Kindigung nur bei Eintritt des Versicherungsfalls zulasst.
Wahrend die Mannheimer Versicherung AG also urspringlich das 15 %-,Kulanz“-Angebot noch
mit dem Worten angeboten hat, dass eine ,Entschadigung aus dem Versicherungsvertrag nicht
gegeben” sei, geht sie fur die auBerordentliche Kiindigung gerade von einem ,,eingetretenen
Versicherungsfall” aus. ,Das ist widersprichliches und kundenschadigendes Verhalten und die
Mannheimer muss sich vorhalten lassen, hier klar gegen das Gesetz zu verstofRen. Nach § 1 a
VVG sind Versicherer verpflichtet, gegenuber ihren Kunden stets ehrlich, redlich und professionell
in deren bestmaoglichen Interesse zu handeln. Das ist hier nicht zu erkennen.”, so Fachanwalt fur
Versicherungsrecht Tobias Stribing von Wirth-Rechtsanwalte.

Die Mannheimer Versicherung AG bringt ihre
Kunden und deren Versicherungsmakler damit in eine sehr schwierige Situation. Zwar steht zu
erwarten, dass Gerichte zuklUnftig diese Kindigung als unwirksam ansehen werden. Die Kunden
stehen jedoch vor dem Problem, dass die Mannheimer Versicherung AG, gestutzt auf ihre
auBerordentliche Kindigung, zuklnftig jeglichen Versicherungsschutz aus den Vertragen
verweigern wird und mussen zur Vermeidung von Deckungsliicken vorsorglich schnell reagieren.

Wir empfehlen Versicherungsvermittlern in diesen Fallen héchstvorsorglich, sich kurzfristig um
einen neuen Versicherungsschutz fur lhre Kunden zu bemuhen. Anderenfalls drohen
Deckungslicken und damit auch Haftungsrisiken.” so Stribing erganzend.
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Tobias Strubing

E-Mail: struebing@wirth-rae.de

Unternehmen

Wirth - Rechtsanwalte in Partnerschaft mbB
Carmerstr. 8
10623 Berlin

Internet: www.wirth-rae.de

Uber Wirth - Rechtsanwalte in Partnerschaft mbB

Seit 1998 vertrauen anspruchsvolle Mandanten in Rechtsfragen auf die Kompetenz der
bundesweit tatigen Kanzlei "Wirth-Rechtsanwalte". Die in der Kanzlei tatigen Anwalte haben sich
insbesondere auf das Versicherungs-, Bank- und Kapitalmarktrecht sowie gewerblichen
Rechtschutz und Datenschutz spezialisiert.

Seite 2 von 2


mailto:struebing@wirth-rae.de
http://www.wirth-rae.de
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Betriebsschließungsversicherung: Mannheimer Versicherung AG agiert widersprüchlich

